
Herzlich Willkommen 

zur gemeinsamen

TAB-Fachveranstaltung

17. November 2025 



„VDE-Bestimmungen – Das Neuste 2025“
– Erdung und Potentialausgleich nach neuer VDE 0100-540

– Orte mit Badewanne oder Dusche nach neuer VDE 0100-701

– Sachstand Überarbeitung – VDE-AR-N 4100+4105
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E DIN VDE V 0126-95 (VDE V 0126-95):2022-11













Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 

vom 7. Juli 2005

§ 49  Anforderungen an Energieanlagen

 (1) Energieanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass die 

technische Sicherheit gewährleistet ist. 

 Dabei sind vorbehaltlich sonstiger Rechtsvorschriften 

 die allgemein anerkannten Regeln der Technik 

 zu beachten. 



(2) Die Einhaltung der 

     allgemein anerkannten Regeln der Technik 

     wird vermutet, wenn bei Anlagen zur Erzeugung, 

Fortleitung und Abgabe von 

1. Elektrizität die technischen Regeln des Verbandes 

der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik  

e. V. (VDE - Bestimmungen), …. eingehalten 

worden sind.

Vermutungswirkung!!!

Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung 

vom 7. Juli 2005



• NAV § 13 Elektrische Anlage

•  Die Arbeiten dürfen außer durch den Netzbetreiber nur 

durch ein in ein 

▪ Installateursverzeichnis eines Netzbetreibers

▪ eingetragenes Installations-Unternehmen 

•  durchgeführt werden.

• Begründung:

• Qualitätsgerechte und sichere Ausführung von Arbeiten an der Anlage

• Schutz der aller Kunden und des Netzbetreibers vor Schäden

• Ausschluss der Gefährdung des sicheren Netzbetriebs

Niederspannungsanschlussverordnung - NAV
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2.2.1 In das Installateurverzeichnis werden Installationsunternehmen 

eingetragen, die die fachliche Qualifikation nach § 13 Abs. 2 NAV erfüllen. 

Als Nachweis der fachlichen Qualifikation gelten:

• Fachliche Kenntnisse der Verantwortlichen Elektrofachkraft nach 

Abschnitt 2.2.2

und

• Sachliche Ausstattung des Installationsunternehmens nach 

Abschnitt 2.2.3

Grundsätze der Zusammenarbeit
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Grundsätze der Zusammenarbeit
 

 

Name / Anschrift der Firma (Stempel) Standort der Werkstatt (wenn abweichend vom Firmensitz) 

 
 

 

Fachliteratur* 

 „Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk“ mit den VDE-Bestimmungen in ihren jeweils gültigen 

Fassungen einschließlich Ergänzungsabonnement (Normen-Bibliothek, DVD, Druckfassung) 

 
Normen-Handbuch „Elektrotechniker-Handwerk“ aus der Schriftenreihe „DIN-Normen und technische 

Regeln für die Elektroinstallation“ in der jeweils gültigen Fassung 

 

Mess- und Prüfgeräte* 

 Zweipoliger Spannungsprüfer nach DIN EN 61243-3 (VDE 0682-401) 

 Spannungsmesser nach DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 

 Strommesser nach DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) 

 Isolations-Messgerät nach DIN EN 61557-2 (VDE 0413-2) 

 Schleifenwiderstands-Messgerät nach DIN EN 61557-3 (VDE 0413-3) 

 Widerstands-Messgerät nach DIN EN 61557-4 (VDE 0413-4) 

 
Messgerät zum Prüfen der Wirksamkeit der Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCD) nach DIN EN 
61557-6 (VDE 0413-6) 

 Drehfeld-Richtungsanzeiger nach DIN EN 61557-7 (VDE 0413-7) 

 

 

*Uneingeschränkter Zugang bzw. Verfügbarkeit sichergestellt; Kombinations-Messgeräte nach DIN EN 61557-

10 (VDE 0413-10) sind zulässig, die Mess- und Prüfgeräte entsprechen der jeweils gültigen Fassung der o. g. 

VDE-Normen zum Zeitpunkt der Antragstellung zur Eintragung. 

 

Mit meiner / unserer Unterschrift bestätige(n) ich / wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben. 
Datum der Prüfung: Unterschrift Inhaber / Geschäftsführung: Unterschrift prüfende Stelle (optional): 

 
  

 

  

Anlage A: CHECKLISTE AUSSTATTUNG 

 
 
 
CHECKLISTE AUSSTATTUNG 

 

 

*Uneingeschränkter Zugang bzw. Verfügbarkeit 
sichergestellt; Kombinations-Messgeräte nach DIN EN 
61557-10 (VDE 0413-10) sind zulässig, die Mess- und 
Prüfgeräte entsprechen der jeweils gültigen Fassung 
der o. g. VDE-Normen zum Zeitpunkt der 
Antragstellung zur Eintragung 
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3. Aufgaben, Rechte und Pflichten des eingetragenen 

Installationsunternehmens

• Für eine ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten an elektrischen 

Anlagen wird insbesondere die Kenntnis des aktuellen Inhalts folgender 

Fachliteratur vorausgesetzt. In der Regel setzt dies den Besitz oder den 

uneingeschränkten Zugang zu dem aktuellen Stand folgender Fachliteratur 

voraus: 

• Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk“ mit den VDE-

Bestimmungen 

• Normen-Handbuch „Elektrotechniker-Handwerk“ 

Grundsätze der Zusammenarbeit



Rabatte für Innungsbetriebe

Alle Innungsfachbetriebe der E-Handwerke erhalten Rabatte auf die VDE-Auswahl 

für das E-Handwerk in der NormenBibliothek (Online-Portal).

Auswahl für das Elektrotechnikerhandwerk

20% Rabatt auf den einmaligen Kauf des Grundwerks

Statt 1.800 € nur 1.440 €

15% Rabatt auf das Abonnement

   Statt 215 € nur 182,75 € p.a. 

   Ab 2026: Statt 245 € nur 208,25 € p.a. 



VDE-Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk 2025



VDE-Auswahl für das Elektrotechniker-Handwerk 2025

Ab 1. Januar 2025 wird nur noch der jährliche Pauschalpreis (Abo) berechnet. 

Der bisher erforderliche Kauf eines Grundwerks entfällt. 

Vertragsabschlüsse bis einschließlich 31.12.2024 werden weiterhin nach dem 

alten Modell mit Grundwerkskauf berechnet. 



VDE-Auswahlordner



DIN 18015

Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

Teil 1: Planungsgrundlagen (2020-05) 

Teil 2 - Art und Umfang der Mindestausstattung (10-2021) 

Teil 3 - Leitungsführung und Anordnung der Betriebsmittel (09-2016)

Teil 4 - Gebäudesystemtechnik (05-2014)

Teil 5 - Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation (07-2015)

DIN 18014:2023-06

Erdungsanlagen - Planung, Ausführung und Dokumentation 

DIN 18012:2018-04

Anschlusseinrichtungen für Gebäude – 

Allgemeine Planungsgrundlagen 

Elektrische Anlagen in (Wohn-)Gebäuden

DIN 18013:2020-03

Nischen für Zählerschränke für Elektrizitätszähler 





DIN 18012:2018-04

„Anschlusseinrichtungen für Gebäude – 

Allgemeine Planungsgrundlagen“ 

 



Hausanschlussraum nach DIN 18012

Einsatz im Mehrfamilienhaus



Hausanschlusswand / -nische

Einsatz im Ein-/ ZweifamilienhausMehrspartenanschluss



Hausanschlussnische 

nach DIN 18013

Einsatz 

im RH oder EFH ohne Keller

Nischenlösungen spielen am 

Markt bisher eine untergeordnete 

Rolle !

Im Sinne der Immobilienbesitzer 

und des Energieversorgers sind 

HA-Nischen ein gute Lösung !



DIN 18015-1:2020-05

• Elektrische Anlagen in Wohngebäuden

• Teil 1: Planungsgrundlagen
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DIN 18015-1:2020-5

Anwendungsbereich

Norm gilt für elektrische Anlagen

in Wohngebäuden (z.B. Mehrfamilienhäuser, Reihenhäuser, Einfamilienhäuser),

in Wohngebäude mit teilgewerblicher Nutzung,

in Gebäuden mit vergleichbaren Anforderungen an die elektrische Ausrüstung

Gilt auch für elektrische Anlagen außerhalb der im Zusammenhang stehenden 

Gebäude.

Gilt nicht für die Ausstattung der technischen Betriebsräume und der 

betriebstechnischen Anlagen.
26



DIN 18015-1:2020-5

Einsatz von FI-Schaltern

Planung nach größtmöglicher Verfügbarkeit der Anlage

Auslösen einer Schutzeinrichtung im Fehlerfall oder bei notwendiger Abschaltung 

darf nur zur Abschaltung eines kleinen Teils der Kundenanlage führen

Planung FI-Schalter aus Gründen der Verfügbarkeit und zur Vermeidung von 

Überlast wie folgt:

FI‐Schalter 2‐polig: maximale Anzahl von 1‐phasigen Endstromkreisen = 2

FI‐Schalter 4‐polig: maximale Anzahl von 1‐phasigen Endstromkreisen = 6

Höchstmögliche Verfügbarkeit ergibt sich durch Einsatz von FI/LS-Schaltern
27



DIN 18015-1:2020-5

Rohrnetz in der Wohnung

Vom Kommunikationsverteiler  / WÜP ist jeweils ein Rohrnetz für IuK und RuK 

aufzubauen

Außendurchmesser der Elektroinstallationsrohre entspr. Bestückung und Führung, 

mindestens 25mm

Für Kabel und Leitungen, die unmittelbar auf der Decke (Rohdecke) geführt 

werden, ist für den Schutz gegen Beschädigung ein Elektroinstallationsrohr oder 

ein Elektroinstallationskanal vorzusehen.

28



DIN 18015-2:2021-10

29

OLG Düsseldorf: DIN 18015-2 keine allgemein NJW-RR 2023, 723
anerkannte Regel der Technik

DIN 18015-2 keine allgemein anerkannte Regel der Technik
BGB §§ 280, 631, 633, 634

Die DIN 18015-2 beschreibt ein gehobenes Ausstattungsniveau für
Elektroinstallationen und enthält keine allgemein anerkannte Regeln der Technik.
Die Planung eines Elektroingenieurs zu einer derartigen Anlage ist deshalb nicht
allein deshalb mangelhaft, weil die Anlage den Anforderungen der DIN 18015-2
nicht entspricht. Ein Mangel scheidet insbesondere dann aus, wenn das
Bauvorhaben auf Schaffung besonders preiswerten Wohnraums zielt. (Leitsätze
der Redaktion)

OLG Düsseldorf Urteil vom 9.2.2023 – 5 U 227/21



VDE 0100-540: 2024 – 06 „Erdungsanlagen und Schutzleiter“ 



Schutzerdung

Erdung zum Zweck der elektrischen Sicherheit

Wird eine Verbindung der Schutzerdung unterbrochen, so beeinträchtigt dies den 

Schutz oder die für die elektrische Sicherheit vorgesehene Schutzmaßnahme oder

Schutzvorkehrung.

Anforderungen an die Schutzerdung sind enthalten in:

− DIN VDE 0100-410 (VDE 0100-410) „Schutz gegen elektrischen Schlag“;

− DIN VDE 0100-420 (VDE 0100-420) „Schutz gegen thermische Auswirkungen“;

− DIN VDE 0100-444 (VDE 0100-444) „Schutz bei Störspannungen und 

elektromagnetischen Störgrößen

VDE 0100-540: 2024 – 06 „Erdungsanlagen und Schutzleiter“ 



Funktionserdung

Erdung eines Punktes oder mehrerer Punkte eines Netzes, einer Anlage oder eines

Betriebsmittels zu anderen Zwecken als die elektrische Sicherheit.

Wird eine Verbindung der Funktionserdung unterbrochen, so beeinträchtigt dies 

weder den Schutz noch die für die elektrische Sicherheit vorgesehene 

Schutzmaßnahme oder Schutzvorkehrung.

Deshalb bezieht sich seine Anwendung hauptsächlich auf:

− Kommunikation;

− Messung und

− EMV hinsichtlich abgestrahlter Störungen und leitungsgebundener 

hochfrequenter Störungen.

VDE 0100-540: 2024 – 06 „Erdungsanlagen und Schutzleiter“ 



545.1 Funktionspotentialausgleich für Anlagen der Informationstechnik und

Kommunikationseinrichtungen (ICT)

545.1.1 Allgemeines

Der Funktionspotentialausgleich (Potentialausgleich aus betrieblichen Gründen) kann 

bestehen aus

− Funktionserdungsleiter(n), 

− Funktionspotentialausgleichsleiter(n),

− einer Hauptfunktionserdungsklemme/Hauptfunktionserdungsschiene.

Ist die Funktionspotentialausgleichsanlage nicht örtlich mit dem Schutzpotentialausgleich 

verbunden, müssen die Funktionspotentialausgleichsleiter

− isoliert und

− getrennt zum Schutzleiter verlegt werden, und

− dürfen nur einmal mit der Haupterdungsklemme/Haupterdungsschiene verbunden werden.

Die Funktionspotentialausgleichsleiter sind isoliert, da diese unter bestimmten 

Umständen gefährliches Potential annehmen könnten.

VDE 0100-540: 2024 – 06 „Erdungsanlagen und Schutzleiter“ 



VDE 0100-712:2016-10

 „Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme “ 

712.542.101 Potentialausgleich von Metallkonstruktionen der PV-Anlage

Wenn ein solcher Potentialausgleich notwendig ist, müssen die Metallkonstruktionen, die die 

PV-Module einschließlich die metallischen Kabel- und Leitungspritschen stützen, miteinander 

verbunden werden.

Der Potentialausgleichsleiter muss an eine geeignete Erdungsklemme angeschlossen werden.

Wenn diese Metallkonstruktionen aus Aluminium sind, müssen geeignete 

Verbindungseinrichtungen verwendet werden, um einen einwandfreien Potentialausgleich aller 

Metallteile sicherzustellen.

ANMERKUNG Dieser Potentialausgleich begrenzt die Wirkungen elektrostatischer 

Aufladungen.

ANMERKUNG Ein isolierter Funktionspotentialausgleichsleiter darf nicht grün-gelb 

gekennzeichnet sein.



VDE 0100-712:2016-10

 „Photovoltaik-(PV)-Stromversorgungssysteme “ 

712.44 Schutz bei Störspannungen und elektromagnetischen Störgrößen

712.443 Schutz bei Überspannungen infolge atmosphärischer Einflüsse oder 

von Schaltvorgängen

Die Entscheidung zur Verwendung von Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPDs) 

in PV-Systemen muss  nach DIN EN 62305-3 Beiblatt 5 (VDE 0185-305-3 Beiblatt 5) 

erfolgen.



VDE 0185-305-3 Bbl 5 

„Blitz- und Überspannungsschutz für PV-Stromversorgungssysteme “ 



Aktueller Hinweis auf VdS 6023:2023-02

11/12/2025 37

„ … die Wiederherstellung der Funktion einer Blitzschutzanlage ist … in  jedem Fall 

umzusetzen  …“



Aktuelle Empfehlungen Deutscher Feuerwehrverband

11/12/2025 38

„ … Blitzschutzanlagen dürfen durch PV-Anlagen in ihrer Funktion nicht 

beeinträchtigt werden…“



Nächste Ausgabe DIN VDE 0100-712

11/12/2025 39

„ … eine Photovoltaikanlage muss so errichtet werden, dass die Funktion eines 

vorhandenen Gebäudeblitzschutzes nicht beeinträchtigt wird…“



542 Erdungsanlagen

542.1 Allgemeine Anforderungen

542.1.1 Erdungsanlagen dürfen für Schutz- und für Funktionszwecke, 

entsprechend den Anforderungen der elektrischen Anlage, gemeinsam oder 

getrennt verwendet werden. Die Anforderungen für Schutzzwecke müssen 

immer Vorrang haben.

In Deutschland besteht nach den Technischen Anschlussbedingungen (TAB) 

der Netzbetreiber eine Verpflichtung, in allen neuen Gebäuden eine 

Erdungsanlage nach der nationalen Norm DIN 18014 zu errichten.

VDE 0100-540: 2024 – 06 „Erdungsanlagen und Schutzleiter“ 



542 Erdungsanlagen

542.1 Allgemeine Anforderungen

542.1.1 Erdungsanlagen dürfen für Schutz- und für Funktionszwecke, 

entsprechend den Anforderungen der elektrischen Anlage, gemeinsam oder 

getrennt verwendet werden. Die Anforderungen für Schutzzwecke müssen 

immer Vorrang haben.
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VDE 0100-540: 2024 – 06 „Erdungsanlagen und Schutzleiter“ 
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1. Verpflichtung zur Errichtung einer Erdungsanlage 

Die verpflichtende Errichtung einer Erdungsanlage in neuen 

Gebäuden erscheint nach  Ansicht der Beschlusskammer 

nach § 20 NAV aus Gründen der sicheren und störungsfreien 

Versorgung notwendig und damit nicht missbräuchlich.

2. Keine Verpflichtung zur ausschließlichen Errichtung 

eines Fundamenterders

Die Beschlusskammer teilt nicht die derzeitige Formulierung in 

der TAR-Niederspannung beziehungsweise den TAB des 

BDEW, welche in neu zu errichtenden Gebäuden einzig den 

verpflichtenden Einbau eines Fundamenterders nach DIN 

18014 vorsehen. Neben Fundamenterdern gibt es andere, 

vergleichbare Erdungsanlagen.

DIN 18014:2023-06





Quelle: ZVEH

DIN 18014:2023-06



DIN 18014:2023-06

Quelle: ZVEH



46Quelle: ZVEH

DIN 18014:2023-06

Gebäude mit einem Umfang kleiner 80 Meter 

Die Erdung außerhalb des Gebäudes ist möglich. 
➔ Ringerder um den gesamten Gebäudeumfang ist möglich 

− Vorteilhaft, wenn das Gebäude bereits bis frostfreie Tiefe freigelegt ist z.B. bei einer nachträglichen Dämmung des Gebäudes. 
− Ringerder um das Gebäude mit niederohmiger Anbindung des Erders – ohne kombinierte Potentialausgleichsanlage 

➔ Tiefenerder, wenn Verlegung um den gesamten Gebäudeumfang nicht möglich ist siehe vorhandenes Bild



47Quelle: ZVEH

DIN 18014:2023-06

Gebäude mit einem Umfang kleiner 80 Meter 
Die Erdung außerhalb des Gebäudes ist nicht möglich, z.B. Gebäude ohne unbebaute Grundfläche, Reihenhaus oder Innenstadtgebäude
 
➔Tiefenerder durch Bodenplatte; notwendige Mindestabstand von 5 Metern zwischen Tiefenerder ist sicher zu stellen. 
➔Wenn baulich nicht möglich, dann ein Tiefenerder von 5 Metern. 

Wichtiger Hinweis: Vor der Durchdringung der Bodenplatte bzw. Kelleraußenwände sind die möglicherweise erforderlichen 
Abdichtmaßnahmen einzuplanen. Bei der Ausführung ist DIN 18533-1 oder ggfs. die WU-Richtlinie zu berücksichtigen. 

Tiefenerder im Gebäude 



48Quelle: ZVEH

Erdung bei Kleinfundamenten 

Bei Kleinfundamenten kann aufgrund der 

geringen räumlichen Abmessungen der 

geforderte Abstand zwischen einzelnen 

Tiefenerder untereinander nicht eingehalten 

werden. Ein zweiter Erder verbessert dann 

nur geringfügig die Erderwirkung für die 

gesamte Erdungsanlage.

 Eine Lösung wäre der Einsatz eines 

einzelnen Tiefenerder mit größerer Länge 

unter Berücksichtigung des resultierenden 

Ausbreitungswiderstands. 

DIN 18014:2023-06
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VDE 0100-701:2025-06 „Orte mit Badewanne oder Dusche“



11.12.2025 - 50 - 

Brauchen wir überhaupt eine neue Norm?

Letzte Ausgabe liegt inhaltlich 23 Jahre zurück

− DIN VDE 0100-701(VDE 0100-701):2002-02

und davor galt Ausgabe 

− DIN 57100 Teil 701/VDE 0100 Teil 701:1984-05



DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2025-06

Räume Orte mit Badewanne oder Dusche

Änderungen 

Gegenüber DIN VDE 0100-701 (VDE 0100-701):2008-10 wurden folgende wesentliche Änderungen vorgenommen:

a) Angleichung des formalen Aufbaus/der Abschnittnummerierung und der Verweisungen an die aktuell gültigen Teile 100 bis 600 und 800 der 

Normen der Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100);

b) der Anwendungsbereich wurde um den Außenbereich erweitert und deshalb „Räume“ in „Orte“ geändert (3m und 4m);

c) die Tiefe von 6 cm gemessen von den Oberflächen der Wände, des Bodens und der Decke wurden in den Anwendungsbereich für Kabel- 

und Leitungen und Betriebsmittel aufgenommen, die nicht für diese Orte vorgesehen sind; 

d) es werden auch Duschen im Bereich 1 von Badewannen behandelt;

e) für Duschen ohne Wannen wurde der Bereich 0 eingeführt, 

f) Anforderungen in Zusammenhang mit festen Abtrennungen wurden präzisiert;

g) in Gebäuden, in denen ein „Schutzpotentialausgleich über die Haupterdungsschiene“ nicht durchgeführt worden ist, wird empfohlen einen 

zusätzlichen Schutzpotentialausgleich zu errichten; 

h) die Abschnitte für die Auswahl und Errichtung von elektrischen Verbrauchsmitteln und Installationsgeräten wurden in einem gemeinsamen 

Abschnitt 701.512 zusammengefasst;  

i) die Anforderungen an Kabel- und Leitungsanlagen wurden von 701.512 nach 701.522 verschoben; 

j) die Anforderungen an die Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) wurde in 701.531.3 aufgenommen; 

k) im Bereich 1 sind weitere elektrische Verbrauchsmittel wie Leuchten mit 230 V, optische Verglasung sowie Infrarot- und UV-Strahler erlaubt; 

l) die Anforderungen an Elektrische Fußboden-Flächenheizungen sind entfallen, da diese in DIN VDE 0100-753 (VDE 0100-753) überführt 

wurden; 

m) Bilder wurden überarbeitet und neue Bilder ergänzt.
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Anwendungsbereich

Diese Norm gilt für das 

1. Errichten elektrischer Anlagen 

2. in Innen- oder Außenbereichen, 

3. in denen eine fest errichtete Badewanne und/oder eine fest 

errichtete Dusche angeordnet sind, 

4. die dem Baden und/oder Duschen von Personen dienen und 

5. dauerhaft an einem bestimmten Ort platziert werden.

VDE 0100-701:2025-06 „Orte mit Badewanne oder Dusche“
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Anwendungsbereich

 Die Orte, die eine Badewanne und/oder Dusche enthalten, sind in ihrer 

Ausdehnung begrenzt durch:

 – die Oberfläche des Fertigfußbodens;

 – eine waagerechte virtuelle Fläche in 3 m über der Oberfläche des 

Fertigfußbodens;

 – eine senkrechte virtuelle Fläche in einem Abstand von 4 m vom fest 

angebrachten Wasserauslass für die Badewanne oder Dusche und

 – die Oberflächen der Wände, des Bodens und der Decke gemessen bis 

zu einer Tiefe von 6 cm.

 

 Die Anforderungen dieses Dokuments sind auch anzuwenden für die fest 

errichtete elektrische Anlage in mobilen Anwendungen, z. B. in Caravans, 

Mobilheimen oder Duschcontainern.

VDE 0100-701:2025-06 „Orte mit Badewanne oder Dusche“
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Bereich 0

            

Bereich 0

Rand gehört zu Bereich 0

Bereich 0

VDE 0100-701:2025-06 „Orte mit Badewanne oder Dusche“

Neu 

Bereich 0 Dusche ohne Wanne
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Zusätzlicher Schutz

     Ein zusätzlicher Schutz durch ein oder  mehreren Fehlerstrom-

Schutzeinrichtungen  mit  IN  30 mA muss versehen werden für:

 – Stromkreise, die Orte mit Badewanne und/oder Dusche versorgen;

 – Stromkreise, die durch Bereiche 1 und/oder Bereiche 2 durchgeführt   

          werden und nicht der Versorgung dieses Ortes dienen.

 Ausnahme: Stromkreise mit 

1. Schutz durch Kleinspannung mittels SELV oder PELV oder 

2. Schutz durch Schutztrennung 

Die Ausnahmeregelung  für den Einsatz von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen 

(RCDs) in Stromkreisen zur Versorgung von Wassererwärmern entfallen.

VDE 0100-701:2025-06 „Orte mit Badewanne oder Dusche“
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Auswahl von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)

Der Typ, der für einen Stromkreis ausgewählten Fehlerstrom-

Schutzeinrichtung (RCD), muss für die Versorgung der vorgesehenen Last 

(z. B. RCD vom Typ A, Typ F oder Typ B) ausgewählt werden.

Nach DIN EN 61140 (VDE 0140-1):2016-11 müssen steckerfertige elektrische 

Betriebsmittel mit einer Bemessungsleistung 4 kVA so ausgeführt sein, dass 

ein dem Schutzleiterstrom überlagerter Gleichstromanteil 6 mA nicht 

übersteigt. 

In Deutschland sind Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs) des Typs AC   

nicht zugelassen.
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Ein zusätzlicher Schutzpotentialausgleich wird künftig 

nicht gefordert, 

wenn in dem jeweiligen Gebäude der 

Schutzpotentialausgleich über die 

Haupterdungsschiene (früher: Hauptpotentialausgleich) 

für die genannte Verbraucheranlage vorhanden ist. 

Achtung Wirksamkeit beachten!
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Bereich 1

c) fest angeschlossene, befestigte oder ortsfest angebrachte elektrische 

 Verbrauchsmittel nach Herstellerangaben für die Verwendung und 

Montage im Bereich 1 geeignet oder 

d) Verbindungs- und Anschlussdosen, notwendig für die Versorgung von 

Verbrauchsmitteln die nach a), b) und c) errichtet sind.

BEISPIELE: Elektrische Betriebsmittel oder elektrische Verbrauchsmittel, die

im Bereich 1 errichtet werden dürfen, sind Whirlpools, Duschpumpen, 

Betriebsmittel für Lüftung, Handtuchtrockner, Wassererwärmer, Leuchten, 

optische Verglasung und Infrarot- und UV-Strahler.
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3.8 Kurzbezeichnung

 In diesem Dokument werden die folgenden 

Kurzbezeichnungen verwendet:

– AnlB Anlagenbetreiber

– AnlV Anlagenverantwortlicher

– ArbP Arbeitende Person

– ArbV Arbeitsverantwortlicher

Abkürzungen für den Teil 100



DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1):2024-11 

„Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

3.2 Personal, Organisation und Kommunikation

3.2.1 Anlagenbetreiber

IM, en: installation manager

Person mit der Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage, die 

Regeln und Rahmenbedingungen der Organisation vorgibt

In der vorherigen Version EN 50110-1:2013 wurde der Begriff „Anlagenbetreiber“ verwendet.

Diese Person kann der Eigentümer, Unternehmer, Besitzer, eine beauftragte Person oder 

eine juristische Person, vertreten durch eine natürliche Person, sein.

Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf 

andere Personen übertragen werden. Bei umfangreichen oder komplexen elektrischen Anlagen 

kann diese Zuständigkeit auch für Teilanlagen übertragen sein.



DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1):2024-11 

„Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

3.2 Personal, Organisation und Kommunikation

3.2.2

Anlagenverantwortlicher

OC, en: operation controller

eine Person, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare 

Verantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage zu tragen.

In der vorherigen Version EN 50110-1:2013 wurde der Begriff „Anlagenverantwortlicher“

verwendet.

Der Anlagenverantwortliche (OC) hat die möglichen Auswirkungen der Arbeiten auf die 

elektrische Anlage oder die Teile davon, die in seiner Verantwortung stehen sowie die 

Auswirkungen der elektrischen Anlage auf die Arbeitsstelle und die Arbeitenden Personen (W), 

zu beurteilen. 

Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf 

andere Personen übertragen werden



DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1):2024-11 

„Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

3.2 Personal, Organisation und Kommunikation

3.2.3

Arbeitsverantwortlicher

WC, en: work controller

eine Person, die beauftragt ist, die unmittelbare Verantwortung für die Durchführung der 

Arbeit an der Arbeitsstelle zu tragen

In der vorherigen Version EN 50110-1:2013 wurde der Begriff „Arbeitsverantwortlicher“

verwendet.

Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf

andere Personen übertragen werden.



DIN EN 50110-1 (VDE 0105-1):2024-11 

„Betrieb von elektrischen Anlagen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen“

3.2 Personal, Organisation und Kommunikation

3.2.4

Arbeitende Person

W, en: worker

eine Person, die Arbeiten ausführt



Burkhard Schulze

Geschw. Scholl Str. 27

39359 Calvörde

Tel.: 039051 / 96510

Fax: 039051 / 96511

b.schulze-zveh@t-online.de  

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit
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